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Jugendkonferenz 

Jugendkonferenzen sind ein Instrument des Übergangsmanagements. 

Im SGB II ist in § 18 die örtliche Zusammenarbeit festgelegt, sowie in § 44b Abs. 1 die 

Berücksichtigung regionaler Besonderheiten. Aus diesem Grund wird empfohlen, wo es 

sinnvoll und notwendig erscheint, dass die Träger der Grundsicherung alle Träger der 

regionalen Jugendsozialarbeit zu einer Jugendkonferenz einladen. 

Die Aufgaben bestehen im Austausch über Informationen (z.B. über die Umsetzung des 

SGB II in der Region), der Vorstellung aktueller Programme und von Grundzügen der 

Maßnahmeplanung, Optimierung vorhandener Netzwerkstrukturen, Schwerpunktsetzung für 

schwierige Zielgruppen und die Entwicklung von Kompetenzen für besonders benachteiligte 

Jugendliche. 
 

 

Quellen: 
 

 Kompendium SGB II - Aktive Arbeitsmarktpolitik nach dem SGB II (BA) 
http://www.bildung21.net/download/BA_Kompendium_SGB_II.pdf  
 

 SGB II §18 
http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/02/index.php?norm_ID=0201800   
 

 SGB II § 44b 
http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/02/index.php?norm_ID=0204402  
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